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2.9.7 § 59 Bemessung der Entschädigung
1 Es sind alle Nachteile zu entschädigen, die den Enteigneten, den Dienstbarkeitsberechtigten, den
Besitzern von im Grundbuch vorgemerkten persönlichen Rechten, den Mieterinnen und Mietern,
Pächterinnen und Pächtern usw. aus dem Entzug oder der Beschränkung der Rechte erwachsen.
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